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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 39 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 35 Absatz 2 und 3 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt 
durch Verordnung vom 23. November 2021 (GVBl. S. 1274) geän-
dert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung:

1. Teil 
Versorgung von an Covid-19 erkrankten  

Patientinnen und Patienten in zugelassenen Krankenhäusern

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für alle im Land Berlin zugelassenen Kran-
kenhäuser (zugelassene Krankenhäuser).

§ 2 
Durchführung planbarer Aufnahmen, Operationen  

und Eingriffe, Bevorratung persönlicher Schutzausrüstung
(1) Zugelassene Krankenhäuser dürfen vorbehaltlich der Rege-

lungen des Absatzes 2 planbare Aufnahmen, Operationen und Ein-
griffe unter der Voraussetzung durchführen, dass Vorgaben zur Be-
legung nach § 4 eingehalten werden und notwendige Personalres-
sourcen und Schutzausrüstungen vorhanden sind.

(2) In allen Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren dürfen 
unter Einhaltung der vorgegebenen Belegungsquoten medizinisch 
dringliche planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe bei Pa-
tientinnen und Patienten durchgeführt werden. Medizinisch dring-
lich sind insbesondere Operationen und Eingriffe,
1. die geeignet sind, potentiell oder im Verdachtsfall einer redu-

zierten Lebenserwartung entgegenzuwirken,
2. deren Verschiebung potentiell oder im Verdachtsfall zu einer re-

duzierten Lebenserwartung oder zu einer dauerhaften und un-
verhältnismäßigen Funktionseinschränkung führen würde oder

3. deren Verschiebung potentiell oder im Verdachtsfall mit einer 
unzumutbaren Einschränkung der Lebensqualität einhergehen 
würde.

Soweit unter Einhaltung der Vorgaben nach den Sätzen 1 und 2 hin-
aus noch weitere intensivmedizinische Betten mit maschineller Be-
atmungsmöglichkeit zur Verfügung stehen, dürfen Operationen und 
Eingriffe durchgeführt werden, wenn anschließend die intensivme-
dizinischen Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit nicht länger als 12 Stunden belegt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für psychiatrische Kranken-
häuser und psychiatrische Fachabteilungen der bezirklichen Pflicht-
versorgung nach § 3 in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über Hilfen 
und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten vom 17. Juni 
2016 (GVBl. S. 336), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
27. September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist.

(4) Die zugelassenen Krankenhäuser müssen in ihrem Schutz- 
und Hygienekonzept durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, 
dass ein ausreichender Vorrat an persönlicher Schutzausrüstung vor-
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handen ist, der die stationäre Behandlung von Patientinnen und Pa-
tienten vier Monate lang ab Inkrafttreten dieser Verordnung sicher-
stellt.

§ 3 
Aufnahmepflicht von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und 

Patienten in Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren
(1) Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren sind grundsätzlich 

im Rahmen ihres Versorgungsauftrages zur stationären Aufnahme 
und Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Pa-
tienten verpflichtet. Die intensivmedizinische Behandlung von an 
Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten ist den Notfallkran-
kenhäusern und Notfallzentren nach Maßgabe dieser Verordnung 
vorbehalten.

(2) Die Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren sind zur inten-
sivmedizinischen Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patien-
tinnen und Patienten in drei Level eingeteilt. Die Einteilung ergibt 
sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

(3) Die Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren der Level 1 und 
2 übernehmen vorrangig die intensivmedizinische Behandlung von 
an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten.

§ 4 
Intensivmedizinische Betten mit maschineller  

Beatmungsmöglichkeit, Belegungsquoten
(1) Die Belegungsquoten nach den Absätzen 2 bis 5 beziehen sich 

auf die bis zum 6. Februar 2020 bestehenden und die bis zum  
30. September 2020 gemäß § 21 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 
(BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 20e des Gesetzes vom  
22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, geschaf-
fenen intensivmedizinischen Betten mit maschineller Beatmungs-
möglichkeit.

(2) Die Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren der Level 1 und 
2 sind verpflichtet, bis zu 10 Prozent der in dem jeweiligen Notfall-
krankenhaus oder Notfallzentrum bestehenden intensivmedizini-
schen Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit mit an Co-
vid-19 erkrankten, intensivmedizinisch zu versorgenden Patientin-
nen und Patienten zu belegen (Belegungsquote Level 1 und 2). Die 
Belegungsquote Level 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn die tägliche 
Aufnahme von mindestens zwei an Covid-19 erkrankten, intensiv-
medizinisch zu versorgenden Personen gewährleistet werden kann, 
bis die Belegungsquote nach Satz 1 erreicht ist. Die allgemeine Ver-
pflichtung zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatien-
ten gemäß § 27 des Landeskrankenhausgesetzes in der Fassung vom 
18. September 2011 (GVBl. S. 483), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 836) geändert worden ist, bleibt hiervon 
unberührt.

(3) Die Notfallkrankenhäuser des Level 3 sind verpflichtet, bis zu 
10 Prozent der in dem jeweiligen Notfallkrankenhaus oder Notfall-
zentren bestehenden intensivmedizinischen Betten mit maschineller 
Beatmungsmöglichkeit mit an Covid-19 erkrankten, intensivmedizi-
nisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten oder mit intensiv-
medizinisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten aus den 
Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren der Level 1 und 2 zu be-
legen (Belegungsquote Level 3). Die Belegungsquote Level 3 gilt 
als erfüllt, wenn die tägliche Aufnahme von mindestens einer im 
Sinne des Satzes 1 intensivmedizinisch zu versorgenden Person ge-
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2. Teil 
Schlussregelungen

§ 7 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2021 außer Kraft.
Berlin, den 30. November 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i

Anlage zu § 3 Absatz 2

Level 1 Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus 
Mitte

Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus 
Virchow-Klinikum

Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus 
Benjamin Franklin

Level 2 Bundeswehrkrankenhaus Berlin

Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Pankow

DRK Kliniken Berlin Köpenick

DRK Kliniken Berlin Mitte

DRK Kliniken Berlin Westend

Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Helios Klinikum Berlin-Buch

Helios Klinikum Emil von Behring

Martin-Luther-Krankenhaus

Sana Klinikum Lichtenberg

Sankt Gertrauden-Krankenhaus

St. Joseph Krankenhaus Tempelhof

Unfallkrankenhaus Berlin

Vivantes – Auguste-Viktoria-Klinikum

Vivantes – Humboldt-Klinikum

Vivantes – Klinikum im Friedrichshain

Vivantes – Klinikum Neukölln

Vivantes – Klinikum Spandau

Level 3 16 Standorte der übrigen Notfallkrankenhäuser

währleistet werden kann, bis die Belegungsquote nach Satz 1 er-
reicht ist. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Sobald die nach Absatz 2 Satz 1 zu belegenden intensivmedi-
zinischen Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit der Not-
fallkrankenhäuser und Notfallzentren der Level 1 und 2 insgesamt 
zu 90 Prozent mit an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patien-
ten belegt sind, erhöhen sich die in den Absätzen 2 und 3 festgeleg-
ten Belegungsquoten jeweils um 5 Prozent. Die Belegungsquoten 
erhöhen sich notwendigenfalls mehrfach jeweils um weitere 5 Pro-
zent, sobald die Auslastung der festgelegten intensivmedizinischen 
Betten erneut 90 Prozent erreicht. Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 
Satz 2 gelten entsprechend.

(5) Bei einem Rückgang der Auslastung unter 90 Prozent der nach 
Absatz 4 festgelegten intensivmedizinischen Betten reduzieren sich 
die Belegungsquoten entsprechend.

(6) Über die Erhöhung und Reduzierung der Belegungsquoten 
nach den Absätzen 4 und 5 informiert die für Gesundheit zuständige 
Senatsverwaltung die betroffenen Notfallkrankenhäuser und Not-
fallzentren unter Angabe der prozentualen und absoluten Belegungs-
quoten aller Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren.

§ 5 
Einrichtung einer Steuerungsgruppe, Koordinierung der  

Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten
(1) Bei der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung wird 

eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die insbesondere folgende Auf-
gaben wahrnimmt:
1. die kontinuierliche Beobachtung der Belegungsentwicklung,
2. die Überprüfung der Einhaltung der nach § 4 festgelegten Bele-

gungsquoten sowie
3. die Koordinierung der Zuweisung von Patientinnen und Patien-

ten entsprechend der hausindividuellen Belegungsquote, sofern 
bei der Überprüfung nach Nummer 2 die in § 4 festgelegten Be-
legungsquoten nicht erfüllt werden.

Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 3 sind unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit anzuordnen. Eine einvernehm-
liche Regelung mit den betroffenen Einrichtungen ist vorrangig an-
zustreben. Die Steuerungsgruppe nimmt ihre Tätigkeit auf, wenn in 
den Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren der Level 1 und 2 die 
Belegungsquote 15 Prozent beträgt.

(2) Die Steuerungsgruppe besteht aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung, der Kran-
kenhausaufsicht und der Berliner Feuerwehr. Die Steuerungsgruppe 
wird durch die Corona-Koordinierungsstelle der Charité-Universi-
tätsmedizin Berlin für den Bereich der intensivmedizinischen  
COVID-19-Versorgung unterstützt.

(3) Sobald die für Inneres zuständige Senatsverwaltung nach § 10 
Absatz 1 des Katastrophenschutzgesetzes vom 7. Juni 2021 (GVBl. 
S. 610) den Katastrophenalarm auslöst, wirkt die Steuerungsgruppe 
im Ressortübergreifenden Krisenstab nach § 12 Absatz 5 und 6 des 
Katastrophenschutzgesetzes mit.

§ 6 
Meldepflichten zugelassener Krankenhäuser

Zugelassene Krankenhäuser sind verpflichtet, Fallzahlen und Be-
legungsdaten gemäß § 8 Absatz 5 des Rettungsdienstgesetzes vom 8. 
Juli 1993 (GVBl. S. 313), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, über den 
Interdisziplinären Versorgungsnachweis (IVENA) täglich bis 12 Uhr 
zu melden.
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